
259. Entscheid vom 9. Dezember 1897

in Sachen Bachmann.

I. Das Betreibungsamt Sempach erließ unterm 6. August

1897 für Waisenvogt Jos. Vogel in Entlebuch, namens des

dortigen Waisenamtes, einen Zahlungsbefehl an Peter Bachmann

in Daiwil, Willisauland. Dieser Zahlungsbefehl wurde dem

Schuldner am 7. August durch die Post zugestellt.

Unterm selben 7. August 1897 wurde vom gleichen Betrei¬

bungsamt „Namens des Gerichtspräsidenten“ an Peter Bach¬

mann ein Arrestbefehl betreffend die betriebene Forderung erlassen.

Als Arrestgegenstand wurde ein Erbsbetreffnis bezeichnet, welches

dem Arrestaten aus der Verlassenschaft des Ant. Bachmann in

Sempach zufallen werde.

II. Ein Begehren Bachmanns um Aufhebung der Betreibung

wies die untere Aufsichtsbehörde ab, indem sie sich insbesondere

auf folgende Erwägungen stützte: Da es sich um eine Arrest¬

betreibung handle, müsse nach Art. 52 des Betreibungsgesetzes

die Betreibung da angehoben werden, wo der Arrestgegenstand

liege. Der Umstand, daß dem Arrestbefehl der Zahlungsbefehl

um einen Tag vorausgehe, falle nicht in Betracht, da der be¬

betreibende Gläubiger „bei Bestellung des Zahlungsbefehls be¬

merkte, daß es sich um eine Arrestbetreibung handle und er

den Arrest schon bestellt habe.“ In der That sei das Arrest¬

gesuch schon am 6. August 1897 bei der zuständigen Amtsstelle

aufgelegen.

III. Bachmann zog den Entscheid der untern Aufsichtsbehörde

an die kantonale Aufsichtsbehörde weiter.

Den Ausführungen seines Rekurses ist folgendes zu entnehmen:

Das Betreibungsamt Sempach sei zum Erlaß eines Zahlungs¬

befehls gegen Peter Bachmann nur insoweit kompetent, als ein

gültiger Arrest vorausgegangen sei. Bachmann wohne nämlich

unbestrittenermaßen in Willisauland. Nun sei aber der ergangene

Arrestbefehl ungültig und sei übrigens zur Zeit, als der ange¬

fochtene Zahlungsbefehl erlassen wurde, noch nicht erlassen ge¬

wesen. Gemäß Art. 52 und 278, Abs. 1 des Betreibungsgesetzes



könne aber bloß ein vollzogener Arrest den Betreibungsort des

irrestes begründen. Daß zur Zeit des Erlasses des Zahlungs¬

befehls der Arrest „bestellt“ gewesen, könne nicht in Betracht

kommen. Bloß darauf komme es an, ob der Arrest erlassen und

vollzogen war. Da dies nicht der Fall gewesen, sei der Zahlungs¬

befehl, weil von einem inkompetenten Betreibungsamt erlassen,

ungültig. Er könne auch nicht durch nachträgliche Arrestlegung

konvaleszieren.

IV. Die kantonale Aufsichtsbehörde wies die Beschwerde unterm

29. Oktober in wesentlicher Behärtung der erstinstanzlichen Moti¬

vierung ab.

V. Gegen dieses Erkenntnis rekurriert Bachmann an das

Bundesgericht, indem er feine früheren Anträge und Ausführun¬

gen wiederholt.

Die kantonale Aufsichtsbehörde hat sich damit begnügt, auf die

durch sie bestätigte Motivierung des erstinstanzlichen Entscheides

zu verweisen.

Namens des betreibenden Waisenamtes Entlebuch hat Waisen¬

vogt Vogel in einer Oppositionsschrift die Abweisung des Re¬

kurses beantragt. Rekurrent, wird ausgeführt, habe kein festes

Domizil in Willisauland, und es sei unrichtig, daß er dort be¬

trieben werden müsse. Das Betreibungsamt Sempach sei vor¬

liegend zur Anhebung der Betreibung befugt gewesen. Der

Arrestbefehl sei gültig. Der Zahlungsbefehl sei mit Bezug auf

den bereits anbegehrten Arrest nachgesucht worden. Es sei Zufall,

wenn der Zahlungsbefehl das Datum vom 6., der Arrestbefehl

dasjenige vom 7. August trage. Immerhin sei der Zahlungs¬

befehl am gleichen Tage der Post übergeben worden, an welchem

auch der Arrest ergieng. Der Umstand, daß der Arrestbefehl und

der Zahlungsbefehl zeitlich sozusagen zusammenfallen, und daß

letzterer am Orte gelegt sei, wo das Arrestobjekt sich befinde,

spreche dafür, daß der Zahlungsbefehl eben mit Rücksicht auf den

Arrestbefehl, der gleichzeitig nachgesucht worden, erwirkt worden

sei. Der Rechtsgrund, warum der Arrestort gleichzeitig auch der

Betreibungsort sei, treffe daher vorliegend zu. Sodann sehe

Art. 278 des Schuldbetreibungs= und Konkursgesetzes geradezu

den Fall vor, wo auch schon vor der Bewilligung des Arrestes

Betreibung angehoben werde. Dieser Fall sei demjenigen gleich¬

gestellt, wo die letztere erst nachher erfolgt sei. Dabei sei in keiner

Weise gesagt, daß der Betreibungsort in dem einen und andern

Falle ein verschiedener sei. Opponent habe beim Gerichtspräsi¬

denten von Sempach Rechtsöffnung begehrt und diese erhalten.

Der vom Schuldner dagegen ergriffene Rekurs sei allerdings von

der Justizkommission gutgeheißen worden. Opponent habe den

daherigen Entscheid erst letzter Tage erhalten.

Die Schuldbetreibungs= und Konkurskammer zieht

in Erwägung:

1. Nachdem laut Aussage des Opponenten der vom Schuldner

erhobene Rechtsvorschlag durch die Justizkommission gutgeheißen

worden ist, erscheint die am 6. August 1897 angehobene Betrei¬

bung und insbesondere der unter diesem Datum erlassene Zahlungs¬

befehl als dahingefallen. Dessenungeachtet kann aber dem gegen¬

wärtigen Rekurse eine praktische Tragweite nicht abgesprochen

werden. Von der Lösung der Frage, ob der nunmehr dahinge¬

fallene Zahlungsbefehl überhaupt jemals Gültigkeit gehabt habe,

wird nämlich die Frage der Gültigkeit des Arrestes beeinflußt.

Der Rekurs kann somit nicht als gegenstandslos betrachtet

werden.

2. Zur Sache selbst ist zu bemerken, daß die Behauptung des

Rekurrenten, der an ihn erlassene Zahlungsbefehl habe nie Gültig¬

keit gehabt, angesichts des Wortlautes des Art. 52 des Betrei¬

bungsgesetzes begründet erscheint. Dieser Artikel enthält folgende

Bestimmung: Ist für eine Forderung Arrest gelegt, „so wird die

„Betreibung da angehoben, wo sich der Arrestgegenstand befindet.“

Der Ausdruck „ist für eine Forderung Arrest gelegt“ drängt not¬

wendigerweise zu dem Schlusse, es müsse ein Arrestbefehl bereits

vollzogen worden sein, damit am Arrestorte eine Betreibung gegen

den Arrestaten erfolgen könne. Noch deutlicher heißt es im fran¬

zösischen Text des Art. 52: « La poursuite après séquestre

a lieu où l’objet séquestré se trouve, » und im italienischen:

« l’esecuzione precedutà da un sequestro. »

Nun hat vorliegend das Betreibungsamt Sempach am 6. Au¬

gust einen Zahlungsbefehl gegen den Rekurrenten erlassen, wäh¬

rend der Arrestbefehl, der zur Begründung des Betreibungsforums



Sempach einzig angerufen wird, erst am folgenden Tage aus¬

gefertigt wurde. Im Augenblicke des Erlasses des Zahlungsbe¬

fehls war somit offenbar noch nicht, wie das Gesetz es erfordert,

„Arrest gelegt

Daraus ergibt sich, daß die kantonalen Instanzen mit Un¬

recht den Zahlungsbefehl vom 6. August 1897 als gültig be¬

trachtet haben.

Demnach hat die Schuldbetreibungs= und Konkurskammer

erkannt:

Der Rekurs wird begründet erklärt und demgemäß die ange¬

fochtene Betreibung aufgehoben.


